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Das Bundesministerium für öffentliche Wirtschaft und Verkehr 

beehrt sich, in der Anlage 25 AUSfertigungen des Entwurfes eines 

Tiert..ransportgesetzes samt Erläuterungen mit der Bitte um 
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Dr. Thann 
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Bundesgesetz über den Transport von Tieren auf der Straße 

(Tiertransportgesetz-Straße - TGSt) 

Der Nationalrat hat beschlossen: 
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,1. Abschnitt. 

Allgemeine Bestimmungen 

Anwendungsbereich 

§ 1. (1) Dieses Bundesgesetz findet Anwendung auf den Trans-

port von lebenden 

1. Einhufern sowie Tieren der Gattung Rind, Schaf, Ziege und 

Schwein, soweit sie Haustiere sind, 

2. HUhnern, Gänsen, Enten, Puten (HausgefIUgel) und Hauska-

ninchen, 

3. Hunden und Hauskatzen, 

4. Vögeln, soweit sie nicht unter Z 2 fallen, 

5. kaltblUtigen Tieren und 

6. warmblütigen Tieren, soweit sie nicht unter Z 1 bis 4 fal-

len, 

auf Straßen mit öffentlichem Verkehr im Sinne des § 1 Abs. 1 

der Straßenverkehrsordnung 1960, BGBI.Nr. 159 (StVO 1960). Für 

den Transport der in Z 2 bis 6 genannten Tiere gilt dieses 

Bundesgesetz jedoch nur, wenn mehr als drei Tiere transpor

tiert werden. 

(2) § 3 Abs. 1 und § 4 gelten nicht für Transporte unter 50 

Kilometern auf Straßen mit öffentlichem Verkehr, wenn der Len

ker VerfUgungsberechtigter ist. 

Begriffsbestimmungen . 

§ 2. Im Sinne dieses Bundesgesetzes gilt als 

1. Schlachtung; das Töten eines Tieres durch Blutentzug und 

nachfolgendes Ausweiden zu dem Zweck, Fleisch zum Genuß 

durch den Menschen zu gewinnen; 
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2. Notschlachtung: jede Schlachtung, zu der sich der Verfü

gungsberechtigte entschließt, weil ihm an dem Tier wahr

genommene Krankheitssymptome oder äußere Verletzungen die 

Besorgnis einer gänzlichen oder teilweisen Entwertung des 

Tieres nahelegen; 

3. Schlachttier: ein zur Schlachtung bestimmtes Tier; 

4. Transport: jede Bef~rderung zwischen zwei Orten, vom Be

ginn des Verladevorgangs bis zum Ende des Entladevorgangs; 

5. Verfügungsberechtigter: wer im Sinne des Allgemeinen Bür

gerlichen Gesetzbuches bereChtigt ist, das Eigentum an den 

transportierten Tieren zu übertragen. 

(2) Ein Transport wird durch Umladen der Tiere in ein anderes 

Fahrzeug oder kurzfristiges Ausladen, insbesondere zum Zweck 

der Fütterung und Tränke, nicht unterbrochen. 

Transportfähigkeit 

§ 3. (1) Der Verfügungsberechtigte hat die für den Transport 

auf der Straße bestimmten Tiere, bevor sie verladen werden, 

auf ihre Transportfähigkeit zu prüfen. Er hat bei Zweifeln an 

der Transportfähigkeit der Tiere einen Tierarzt beizuziehen. 

Vor dem grenzüberschreitenden Transport von Tieren ist jeden

falls ein Tierarzt beizuziehen. 

(2) Transportunfähig sind insbesondere Tiere, die 

1. trächtig sind und voraussichtlich während des Transportes 

gebären werden, oder 

2. innerhalb von 48 Stunden vor dem Transport geboren haben, 

oder 

3. krank, verletzt oder neugeboren sind. 

(3) Transportunfähige Tiere dürfen nicht transportiert werden; 

hievon ausgenommen sind Transporte zum Tierarzt, zur Not

schlachtung oder einer aus anderen Gründen notwendigen. unver

züglichen T~tung der Tiere. 
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Transportbescheinigung 

§ 4. (1) Der VerfUgungsberechtigte oder der beigezogene 

arzt hat eine Transportbescheinigung auszustellen: diese 

folgende Angaben zu enthalten: 

1. die Gattung der Tiere, 

2. deren Herkunft, 

Tier

hat 

3. den Namen und die Anschrift des VerfUgungsberechtigten, 

4. den Zweck des Transports, 

5. die Best~tigung ihrer Transportfähigkeit, 

6. den Zeitpunkt des Transportbeginns und der letzten Fütte

rung und Tränke, 

7. gegebenenfalls die Angabe, wann die Tiere zum letzten Mal 

gemolken wurden, sowie bei Schlupfküken den Zeitpunkt des 

SchlUpfens, 

8. den Ver- und Entladeort, 

9. das Kennzeichen des verwendeten Kraftfahrzeuges und 

10. bei Schlachtviehtransporten das Importland, sofern das 

Fleisch der Tiere flir den Export bestimmt ist. 

(2) Diese Bescheinigung ist während des Transports der Tiere 

mitzufUhren und den zuständigen Organen auf Verlangen vorzu

weisen. Der Bundesminister fUr öffentliche WirtSChaft und Ver

kehr hat durch Verordnung die näheren Bestimmungen Uber Form 

und Inhalt der Bescheinigung zu erlassen. 

DurchfUhrung des Transports 

§ 5. (1) Der Transport von Tieren auf der Straße ist aqf der 

kUrzesten 

und nach 

verkehrsUblichen, veterinärmedizinisch vertretbaren 

den kraftfahrrechtlichen und straßenpolizeilichen 

Vorschriften zulässigen Route durchzuführen. 
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(2) SChlachttiertransporte dürfen nur bis zum nächstgelegenen 

geeigneten Schlachtbetrieb durchgeflihrt werden. Die Behörde 

kann jedoch auf Antrag den Transport zu einem weiter entfern

ten Schlachtbetrieb bewilligen, wenn 

1. der Antragsteller ein erhebliches wirtschaftliches Inter-

esse für eine solche Ausnahme nachweist, 

2. der Antragsteller glaubhaft macht, daß der Transport der 

Tiere auf der Straße unvermeidlich ist oder das Wohlbefin-

den der Tiere dadurch nicht stärker beeinträchtigt wird 

als bei einem Bahntransport und 

3. sichergestellt ist, daß das Wohlbefinden der Tiere nicht 

v.lesel1 tl i C [-I stärker beeinträchtigt wird als bei einem 

Transport zum nächst gelegenen geeigneten Schlachtbetrieb. 

(3) Eine Bewilligung gemäß Abs. 2 darf nur für einen einmali-

gen Transport erteilt werden. 

(4) Es dürfen nur solche Transportfahrzeuge. Transportbehält

nisse, Brücken. Rampen und Stege verwendet werden. die dem § 6 

sowie den auf Grund des § 6 ergangenen Verordnungen entspre-

ehen. 

§ 6 .. l} Die Tiere mussen liber anqemessenen ~aum vsrfUqen und 

erforjerl~chenf611s 

(2) Die Transportfahrzeuge und -behältnisse mUssen so gebaut 

sein, daß sie den Tieren Schutz vor unglinstigen Wetterverhält

nissen und starken klimatischen Unterschieden bieten. LUftung 

und Luftraum sind den Transportverhältnissen und der Art der 

beförderten Tiere anzupassen. 
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(3) Transportmittel und -behältnisse, in denen Tiere befördert 

werden, sind mit einem Symbol für lebende Tiere zu kennzeich

nen. Die Transportbehältnisse mUssen ein Zeichen tragen, das 

ihre aufrechte Stellung anzeigt. 

(4) Werden Tiere in Ubereinander gestapelten Behältnissen oder 

in mehrbödigen Transportmitteln befördert, so sind die notwen

digen Vorsichtsmaßnahmen zu treffen, um zu vermeiden, daß 

Schmutz und Exkremente auf darunter befindliche Tiere fallen. 

(5) Die näheren Bestimmungen über die Transportmittel und 

behältnisse, deren Kennzeichnung sowie die bei der Ver- und 

Entladung zu verwendenden BrUcken, Rampen und Stege sind durch 

Verordnung des Bundesministers fUr öffentliche Wirtschaft und 

Verkehr zu erlassen. 

Betreuung während des-Transports 

§ 7. (1) Während des Transports hat der Lenker des Transport

fahrzeuges dafUr Sorge zu tragen, daß die Tiere in den fUr 

ihre Gattung erforderlichen Abständen mit geeignetem Futter 

und mit Wasser versorgt und erforderlichenfalls gemolken wer

den. Die Tiere dürfen keinesfalls länger als 24 Stunden ohne 

Futter und Wasser bleiben. Diese Frist kann in besonderen Fäl

len jedoch um höchstens zwei Stunden überschritten werden, 

wenn dies unter BerÜCksichtigung der beförderten Arten, der 

eingesetzten Transportmittel und der Nähe des Entladeortes dem 

Wohl der Tiere entspricht. 

(2) Der VerfUgungsberechtigte und erforderlichenfalls auch der 

beigezogene Tierarzt haben den Lenker des Transportfahrzeuges 

Uber eine erforderliche, von den allgemeinen Grundsätzen des 

Abs. 1 abweichende Betreuung der Tiere schriftlich zu unter

richten. 
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(3) Der Verfügungsberechtigte hat die Tiere einem Lenker zu 

übergeben, der die erforderliche fachliche Befähigung für 

Tiertransporte besitzt. Die näheren Bestimmungen über die er

forderliche fachliche Befähigung für Tiertransporte sowie Form 

und Inhalt der von der Behörde auszustellenden Bestätigung 

über das Vorliegen der fachlichen Befähigung sind durch Ver

ordnung des Bundesministers für öffentliche Wirtschaft und 

Verkehr zu erlassen. Die Bestätigung ist während des Tra·ns

ports mitzuführen und den zuständigen Organen vorzuweisen und 

auszuhändigen. 

Haltung während des Transports 

§ 8. (1) Werden Güter und Tiere in demselben Laderaum beför-

dert, dürfen die Güter nicht so verladen werden, daß sie das 

Wohlbefinden der Tiere beeinträchtigen können. Güter, die be

reits wegen ihrer Beschaffenheit das Wohlbefinden der Tiere 

beeinträchtigen können, dürfen nicht in demselben Laderaum mit 

Tieren befördert werden. Wenn mehrere Tiere während des Trans

ports in demselben Laderaum gehalten werden (gemeinsamer 

Transport), so ist dafür Sorge zu tragen, daß sie sich oder 

andere nicht gefährden. 

(2) Bei einem gemeinsamen Transport (Abs. 1) von Tieren ver

schiedener Gattungen sind diese nach Gattungen getrennt zu 

halten, wenn sie nicht aneinander gewöhnt sind; des weiteren 

sind geeignete Maßnahmen zur Vermeidung nachteiliger Folgen zu 

treffen. die sich ergeben können, wenn von Natur aus einander 

feindlich gesinnte Tiere in der gleichen Sendung befördert 

werden. Ebenso sind ausgewachsene männliche Tiere und Jungtie

re derselben Gattung während eines gemeinsamen Transports von

einander getrennt zu halten. 
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Erkrankte, verletzte und verendete Tiere 

§ 9. Während des Transports erkrankte oder verletzte Tiere 

mUs sen so bald wie möglich tierärztlich behandelt oder erfor

derlichenfalls notgeschlachtet oder getötet werden, um unnöti

ges Leiden zu vermeiden. Während des Transports verendete Tie

re sind unter Beachtung veterinärrechtlicher Vorschriften un

verzUglich zu entfernen. 

Reinigung 

§ 10. Tiere dUrfen nur in Fahrzeuge und Transportbehältnisse 

verladen werden, die' zuvor grUndlich gereinigt worden sind. 

2.Abschnitt. 

Sondervorschriften für den Transport bestimmter Tiere und 

Tierarten 

HausgeflUgel und Hauskaninchen 

§ 11. (1) FUr den Transport von HausgeflUgel und Hauskaninchen 

gilt § 7 Abs. 1 mit der Maßgabe, daß die Tiere in Abständen 

von nicht mehr als 12 Stunden zu fUttern und zu tränken sind. 

(2) § 7 Abs. 1 findet keine Anwendung, wenn es sich um einen 

weniger als 24 Stunden dauernden Transport. von KUken aller Art 

handelt, sofern der Transport innerhalb von 72 Stunden nach 

dem SchlUpfen beendet ist. 
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Hunde und Hauskatzen 

§ 12~- (1) Ftir den Transport von Hunden und Hauskatzen gilt § 7 

Abs. 1 mit der Maßgabe, daß die Tiere jedenfalls in Abständen 

von nicht mehr als 24 Stunden zu fUttern und in Abständen von 

nicht mehr als 12 Stunden zu tränken sind. 

(2) § 8 Abs. 2 ist mit der Maßgabe anzuwenden, daß auch läu

fige HUndinnen von RUden getrennt zu halten sind. 

Andere warmblUtige Tiere und Vögel 

§ 13. (1) Auf den Transport von in § 1 Abs. 1 Z 4 und 

nannten Tieren ist § 6 Abs. 3 mit der Maßgabe anzuwenden, 

6 ge

daß 

auf den Transportfahrzeugen oder -behältnissen gegebenenfalls 

zusätzlich Hinweise anzubringen sind, daß es sich um wilde, 

ängstliche oder gefährliche Tiere handelt. 

(2) Geweihtragende Tiere dUrfen während der Bastzeit nur unter 

besonderen Vorsichtsmaßnahmen transportiert werden. 

(3) Bei Einhufern, Rindern und Schweinen sind, 

nicht angebunden sind, geschlechtsreife, nicht 

sofern sie 

kastrierte 

männliche Tiere von den weiblichen zu trennen. Auch ausgewach

sene Eber und Hengste sind jeweils voneinander getrennt zu 

halten. 

(4) Einhufern, die nicht in Einzelboxen befördert werden, sind 

die Eisen an den Hinterhufen abzunehmen. 

(5) Milchgebende KUhe sind zweimal innerhalb von 24 Stunden zu 

melken, wobei der Abstand nicht mehr als 15 Stunden betragen 

darf. 
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Kaltblütige Tiere 

§ 14. Kaltblütige/Tiere sind in Behältnissen und unter Bedin

gungen, insbesondere hinsichtlich Raum, Belüftung, Temperatur 

und Versorgung mit Wasser und Sauerstoff, zu befördern, wie 

sie für die jeweilige Art als-notwendig erachtet werden. Dabei 

sind gegebenenfalls Bestimmungen fUr den Transport kaltblUti

ger Tiere mit anderen Verkehrsträgern sinngemäß anzuwenden. 

3. Abschnitt. 

Uberwachung und Behördenzuständigkeit 

tlberwachung 

§ 15. (1) Die Behörde und die in § 17 Abs. 2 genannten Organe 

sind berechtigt, jederzeit an Ort und Stelle zu überprüfen, ob 

ein Tiertransport den Bestimmungen dieses Bundesgesetzes ent

spricht. 

(2) Bei drohender Gefahr für Leben oder Gesundheit der trans

portierten Tiere haben die Behörde oder die in § 17 Abs. 2 

genannten Organe die Anordnungen -

chung des Transports - zu treffen, 

insbesondere der Unterbre

die erforderlich sind, um 

die betroffenen Tiere vor Schaden zu bewahren. Bei drohender 

Zuwiderhandlung gegen die Anordnungen der Behörde oder der in 

§ 17 Abs. 2 genannten Organe sind, falls erforderlich, auch 

geeignete Zwangsmaßnahmen anzuwenden; wird die Unterbrechung 

des Transports angeordnet, so ist zugleich auch zu ver~Ugen, 

was mit den beförderten Tieren zu geschehen hat. Anordnungen 

und Zwangsmaßnahmen sind unverzUglich aufzuheben, wenn der 

Grund für ihre Anwendung weggefallen ist. 
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(3) Können die Umstände, die zur Anordnung der Unterbrechung 

ge fUhrt haben, nicht innerhalb angemessener Zeit beseitigt 

werden, so hat die Behörde die Fortsetzung des Transports mit 

Bescheid gemäß § 57 des Allgemeinen Verwaltungsverfahrensge

setzes 1991 (AVG), BGBl.Nr. 51, zu untersagen. In dem Bescheid 

ist auch auszusprechen, was mit den beförderten Tieren zu ge

schehen hat. 

(4) Die bei Maßnahmen gemäß Abs. 2 und 3 anfallenden Kosten 

sind vom VerfUgungsberechtigten zu tragen. Besteht begrUndeter 

Verdacht. daß die Kosten uneinbringlich sein werden. so können 

die Behörde mit Bescheid und die in § 17 Abs. 2 genannten Or

gane aus eigener Macht die Tiere beschlagnahmen. Dabei sind 

die Bestimmungen des § 39 Abs. 2 bis 5 des Verwaltungsstrafge

setzes 1991 (VStG). BGBl.Nr. 52, anzuwenden. Eine gegen die 

Beschlagnahme durch die Behörde erhobene Berufung hat keine 

aufschiebende Wirkung. 

Behörden 

§ 16. (l) Für die in diesem Bundesgesetz vorgesehenen Amts

handlungen ist. sofern in der Folge nichts anderes bestimmt 

wird, in erster Instanz die Bezirksverwaltungsbehörde zustän-

dig. 

(2) Für die Bewilligung einer Ausnahme im Sinne des § 5 Abs. 2 

ist der Landeshauptmann zuständig, in dessen örtlichem Wir

kungSbereich der Transport beginnt. Dies gilt auch, wenn ein 

Schlachttiertransport durch den örtlichen Wirkungsbereich von 

zwei oder mehr Landeshauptmännern fUhren soll; in diesem Fall 

hat der das Verfahren fUhrende Landeshauptmann das Einverneh

men mit den übrigen betroffenen Landeshauptmännern herzustel-

len. 
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(3) Entscheidet der Landeshauptmann in erster Instanz, haben 

über dagegen erhobene Berufungen die unabhängigen Verwaltungs

senate in den Ländern zu entscheiden . 

Mitwirkung 

§ 17. (1) Zur Mitwirkung an der Vollziehung dieses Bundesge

setzes können die Länder' Tiertransportinspektoren einrichten. 

Der Bundesminister für öffentliche Wirtschaft und Verkehr kann 

durch Verordnung nähere Bestimmungen über deren Ausbildung und 

Kenntnisse erlassen. 

(2) Die Organe der Straßenaufsicht und der Bundesgendarmerie, 

die Tiertransportinspektoren und an der Grenze die Grenztier

ärzte und die Organe der Zollwache in Wahrnehmung der ihnen 

sonst obliegenden Aufgaben, haben bei der Vollziehung dieses 

Bundesgesetzes insbesondere durch 

1. Vorbeugungsmaßnahmen gegen drohende VerwaltungsUbertretun-

gen, 
2. Maßnahmen, die für die Einleitung von Verwaltungsstrafver-

fahren erforderlich sind, sowie 

3. Anordnungen und Maßnahmen gemäß § 15 Abs. 2 

mitzuwirken. Sie unterstehen dabei in fachlicher Hinsicht der 

jeweils zuständigen Behörde. 

4. Abschnitt. 

Straf- und Schlußbestimmungen 

Strafbestimmungen 

§ 18. (1) \ver 

1. als Verfügungsberechtigter dem § 3 Abs. 1, dem § 4 Abs. 1, 

dem § 6 Abs. 3, dem § 7 Abs. 2 und 3, oder dem § 13 Abs. 1 

zuwiderhandelt, 

( 
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2~ als Lenker eines Fahrzeuges. mit dem ein Tiertransport 

durchgefUhrt wird. dem § 4 Abs. 2 oder dem § 9 2. Satz 

zuwiderhandelt, 

begeht eine VerwaltungsUbertretung und ist mit einer Geldstra

fe bis zu 5 000 S zu bestrafen. § 50 vstG ist mit der Maßgabe 

anzuwenden. daß Geldstrafen bis 1 000 S sofort eingehoben wer

den können. 

(2) Wer 

1. als VerfUgungsberechtigter dem § 3 Abs. 3. dem § 8. dem § 

10. dem § 11 Abs. 2. dem § 12 Abs. 2. dem § 13 Abs. 2 und 

3. oder dem § 14 zuwiderhandelt. 

2. als VerfUgungsberechtigter Tiere in Transportfahrzeugen 

oder -behältnissen befördert. d~e nicht dem § 6 Abs. 1 und 

2 oder den auf Grund dieses Bundesgesetzes erlassenen Ver

ordnungen entsprechen. 

3. als Lenker eines Fahrzeuges. mit dem ein Tiertransport 

durchgefUhrt wird, dem § 5 Abs. 1 und 2, dem § 7 Abs. 1, 

dem § 9 1. Satz. dem § 12 Abs. 1, dem § 13 Abs. 4. oder 

dem § 14 zuwiderhandelt, 

4. als Lenker eines Transportfahrzeuges oder als VerfUgungs

berechtigter bei der Ver- und Entladung BrUcken. Rampen 

oder Stege verwendet, die den auf Grund dieses Bundesge

setzes erlassenen Verordnungen nicht entsprechen, oder den 

Anordnungen der Aufsichtsorgane oder der Behörde gemäß § 

15 Abs. 2 zuwiderhandelt, 

5. den auf Grund dieses Bundesgesetzes erlassenen Verordnun

gen zuwiderhandelt oder 

6. den auf Grund diese Bundesgesetzes erlassenen Bescheiden 

zuwiderhandelt, 

begeht eine VerwaltungsUbertretung und ist mit einer Geldstra

fe von 10 000 S bis 50 000 S zu bestrafen. 

(3) Bei einer VerwaltungsUbertretung nach Abs. 2 sind die 

§§ 21 und 50 vstG nicht anzuwenden. 
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(4) Als vorläufige Sicherheit im Sinne des § 37a VStG kann 

beim Verdacht einer übertretung nach Abs. 2 ein Betrag von 

10 000 S festgesetzt werden. 

(5) Eine VerwaltungsUbertretung liegt nicht vor, wenn eine in 

Abs. 2 Z 1. 2, 3 oder 5 bezeichnete Tat auch den Tatbestand 

einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren 

Handlung bildet. 

Widmung von Strafgeldern 

§ 19. (1) Die eingehobenen Strafgelder fließen dem Land zu, in 

dem die VerwaltungsUbertretung begangen wurde. 

(2) Sie sind fUr die überwachung der Tiertransporte, fUr die 

Ausbildung und Schulung der in § 17 Abs. 2 genannten Organe 

zum Zweck der Vollziehung diese Bundesgesetzes und fUr die 

Ausbildung der Lenker von Tiertransporten zu verwenden. 

Verweisungen 

§ 20. Soweit in diesem Bundesgesetz auf Bestimmungen anderer 

Bundesgesetze verwiesen wird, sind diese, sofern nichts ande

res ausdrUcklich angeordnet ist, in ihrer jeweils geltenden 

Fassung anzuwenden. 

Inkrafttreten . 

§ 21. (1) Dieses Bundesgesetz tritt am ....••.•..• in Kraft. 

(2) Verordnungen auf Grund dieses Bundesgesetzes k~nnen be

reits ab dem auf die Kundmachung folgenden Tag erlassen wer

den; sie dUrfen jedoch frUhestens mit dem ....•.•.... in Kraft 

gesetzt werden. 
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Vollzugsklausel 

§ 22. Mit der VOllziehung dieses Bundesgesetzes ist der Bun

desminister fUr 5ffentliche Wirtschaft und Verkehr betraut. 
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VOR B L A T T 

Problem: 

In letzter Zeit wurden vermehrt Mißstände beim Transport von 

lebenden Tieren auf der Straße aufgedeckt. FUr den Gesetzgeber 

ergibt sich daher die Notwendigkeit, diese Mißstände hintanzu

halten. Ein dringender gesetzgeberischer Handlungsbedarf er

gibt sich weiters auf Grund des Europäischen übereinkommens 

zum Schutz von Tieren beim Internationalen Transport, 

BGBI.Nr. 597/1973, das auch von österreich unterzeichnet und 

im Jahre 1973 ratifiziert wurde. Anläßlich der Genehmigung hat 

der Nationalrat beschlossen, daß das übereinkommen durch die 

Erlassung 

wurden für 

sen. 

Ziel: 

von Gesetzen zu erfüllen ist. Entsprechende Gesetze 

den Bereich des Straßenverkehrs bisher nicht erlas-

Das vorliegende Bundesgesetz soll im Sinne eines umfassenden 

Schutzes die von Lebendtiertransporten ausgehenden Gefahren 

für Leben und Gesundheit der beförderten Tiere und der Ver

kehrsteilnehmer so weit. wie möglich minimieren und für den 

Bereich des Straßenverkehrs die Bestimmungen des Europäischen 

übereinkommens verwirklichen. 

Inhalt: 

Das Gesetz enthält Bestimmungen Uber 

o die Zulässigkeit von Lebendtiertransporten, 

o die DurchfUhrung solcher Transporte, 

o die Ausstattung der Transportmittel, 

o die Betreuung der Tiere während des Transports, 

o die zuständigen Behörden und 

o die überwachung der Einhaltung dieser Bestimmungen. 

Kosten: 

Durch die überwachung der Tiertransporte werden Kosten entste

hen, deren genaue Höhe derzeit nicht feststeht. Diesen Kosten 

stehen jedoch die Einnahmen aus den Strafgeldern gegenüber, 

die für die Ausbildung der Organe und die überwachung von 

Tiertransporten zweckgebunden zu verwenden sind. 
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EG-Konformität: 
Sowohl die EG selbst als auch die einzelnen Staaten haben das 

Europäische Ubereinkommen zum Schutz von Tieren beim Interna

tionalen Transport unterzeichnet. Die in der EG existierenden 

einschlägigen Vorschriften Ubernehmen weitgehend die Bestim

mungen des Europäischen Ubereinkommens und sind daher zum Teil 

bereits im Rahmen dieses Gesetzes Bestandteil der österreichi

schen Rechtsordnung geworden, zum Teil werden sie im Rahmen 

der auf Grund dieses Gesetzes zu erlassenden Verordnungen 

Ubernommen. Damit ist der Regelungsinhalt des vorliegenden 

Bundesgesetzes EG-konform. 
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E r 1 ä u t e run gen 

Allgemeiner Teil 

für Tiere schlechthin kein natürlicher Vor-Ein Transport ist 

gang und ruft daher 

sten Fällen anormale 

oft außergewöhnliche und somit in den mei

Verhaltensweisen hervor. Diese durch den 

Transport und somit von Menschen geschaffene Gefahrenquelle 

ist daher durch entsprechende Regelungen möglichst zu reduzie-

ren. 

Die Abwehr von spezifischen Gefahren. die Tieren beim Trans

port drohen, gehört zweifellos zu den Aufgaben eines Staates. 

Der Schutz der Tiere ist ein wesentliches Merkmal einer huma

nen Rechtsordnung. österreich hat sich dazu völkerrechtlich 

unter anderem durch das Europäische Ubereinkommen Uber den 

Schutz von Tieren beim Internationalen Transport verpflichtet 

(BGBl.Nr. 597/1973). Innerstaatlich normiert § 285a ABGB, daß 

Tiere keine Sache sind. Daher ist das Wohlbefinden von Tieren 

schlechthin zu schUtzen. 

Bei der Regelung dieses Lebenssachverhaltes sind naturgemäß 

auch andere, zum Teil gegenläufige, Interessen betroffen. Es 

wird sich dabei vor allem um wirtschaftliche Interessen han

deln, sodaß eine entsprechende Interessenabwägung - wie in 

anderen Rechtsmaterien auch - vorzunehmen ist. Das vorliegende 

Gesetz ist auch Ausdruck dafUr, welchen Stellenwert der Ge

setzgeber der artgerechten Behandlung von Tieren beimißt. Die 

Wirtschaftlichkeit soll dort ihre Grenzen finden, wo dem Tier 

unnötige physische und psychische Schmerzen, Qualen und ähn

liches zugefUgt werden. 
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Am 11.8.1973 hat österreich das oben angefUhrte Ubereinkommen 

ratifiziert. Der Nationalrat hat anläßlich der Genehmigung 

dieses Staatsvertrages beschlossen. daß dieser Staatsvertrag 

im Sinne des Art. 50 Abs. 2 B-VG durch Erlassung von Gesetzen 

zu erfUllen ist. Dieses Ubereinkommen gilt grundsätzlich fUr 

den Transport von 

Uberlegungen wurden 

Tieren aller Tierarten. 

ausfUhrliche Bestimmungen 

Aus praktischen 

jedoch nur fUr 

die wichtigsten Tierarten. insbesondere fUr Pferde. Rinder, 

Schafe und Schweine aufgenommen. FUr alle anderen Tierarten 

werden Sonderbestimmungen geschaffen, sofern sie aufgrund der 

Tierart notwendig sind. Das Ubereinkommen umfaßt den Straßen-, 

Eisenbahn-, Schiffs- und Lufttransport und beinhaltet im we

sentlichen Bestimmung~n Uber Futter- und Trinkwasserversorgung 

und Hygiene, Zweckmäßigkeit der Beförderungsmittel. veterinär

polizeiliche Vorkehrungen und besondere Maßnahmen in Fällen 

von Streiks im Bereich des Verkehrswesens. 

FUr eine verkehrsträgerspezifische Regelung von Tiertranspor

ten spricht unter anderem, daß gerade fUr den Straßentransport 

derzeit im Gegensatz zu Eisenbahn- und Lufttransporten -

entsprechende konkrete Regelungen Uber die Ausstattung der 

Transportmittel, die Behandlung der Tiere während des 

Transportes und die Zumutbarkeit von solchen Transporten so

wohl fUr die Tiere als auch fUr die Ubrigen Verkehrsteilnehmer 

fehlen. Ziel dieses Gesetzes soll es unter anderem sein, auf 

natUrliche Verhaltensweisen und BedUrfnisse der Tiere soweit 

wie möglich RUcksicht zu nehmen. 

Durch entsprechende Regelungen sowohl tUr Transportmittel 

und -behältnisse, als auch fUr das Verhalten der beim Trans

port beschäftigten Personen können spezifische Gefahren fUr 

bestimmte Tierarten abgewehrt werden. Dabei sind die spezifi

schen Eigenschaften der Tierarten zu berlicksichtigen. Das Re

gelungserfordernis kann hierbei sehr unterschiedlich sein. Es 

ist offensichtlich, daß beispielsweise der Transport von Rin

dern anderen Voraussetzungen und Eigenheiten unterliegt als 

der Transport von Fischen. 
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Bestimmungen Uber den Tiertransport haben sich daher vorrangig 

an wissenschaftlich fundierten Feststellungen. also an tier

art gemäßen und verhaltensadäquaten Erfordernissen auszurich

ten. Es waren daher Bestimmungen Uber die Transportfähigkeit 

der Tiere, Transportverbote, Transportfahrzeuge und AusrU

stungsgegenstände. Betreuung während des Transports. gemeinsa

me Beförderung von Tieren. die Behandlung erkrankter und ver

letzter Tiere. die Reinigung der Transportfahrzeuge und Trans

portbehältnisse sowie liber die allgemeine Zulässigkeit des 

Transports von Tieren auf der Straße vorzusehen. Um eine im 

Interesse der Tiere möglichst rasche Anpassung an denjeweili

gen Stand der Veterinärmedizin durch eine flexible Regelung zu 

ermöglichen. wurden diesbezUgliche Verordnungsermächtigungen 

geschaffen. Um eine effektive Vollziehung der genannten Be

stimmungen sicherzustellen. enthält das vorliegende Gesetz 

weiters Normen Uber Aufsichtsorgane und Zwangsmaßnahmen. 

Durch die SChaffung von einheitlichen Bedingungen fUr den 

Transport von Tieren wird auch eine Wettbewerbsgleichheit her

gestellt. die Voraussetzung fUr einen freien gemeinsamen Markt 

ist. da ein fairer Wettbewerb nur dann stattfinden kann. wenn 

flir alle Teilnehmer die Rahmenbedingungen gleich sind. Auch 

eine entsprechende Vollziehung dient nicht nur dem Schutz der 

Tiere. sondern auch einem fairen Wettbewerb mit gleichen Rah

menbedingungen. Wirtschaftliche Vorteile dUrfen nicht zu La

sten der Tiere gehen. 

Die gegenständliche Regierungsvorlage regelt den Transport von 

Tieren auf der Straße unter dem Gesichtspunkt der spezifischen 

Gefahren. vor denen sowohl die Tiere beim Transport auf der 

Straße als auch die Verkehrsteilnehmer geschlitzt werden sol

len. Hieraus ergibt sich die verfassungsmäßige Zuständigkeit 

des Bundes zur Gesetzgebung; demnach wird dieses Bundesgesetz 

auf den Kompetenztatbestand des Art. 10 Abs. 1 Z 9 (Kraftfahr

wesen) gestUtzt. 
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Besonderer Teil 

Zu § 1: 

Der Anwendungsbereich dieses Bundesgesetzes wurde in Uberein

stimmung mit Art. 2 des Europäischen Ubereinkommens Uber den 

Schutz von Tieren beim internationalen Transport, BGB1.Nr. 

597/1973, i.d.F. 591/1989, geregelt. Die Ausnahme fUr Trans

porte von weniger als drei Tieren bei bestimmten Tierarten 

soll verhindern, daß auch rein private Transporte von Haustie

ren, etwa zwischen Hauptwohnsitz und Wochenendhaus J unter die 

Bestimmungen dieses Gesetzes fallen, zuma1 die mit solchen 

Transporten verbundenen Gefahren auf Grund der Anzahl der Tie

re und des Zwecks des Transportes in der Regel äUßerst gering 

sind. 

Abs. 2 bestimmt, daß fUr Transporte, die im Nahbereich von 

Betrieben (z.B. Transporte auf die Weide, zum Tierarzt, zum 

Decken) durchgefUhrt werden, keine Transportbescheinigungen 

auszustellen sind. Alle anderen Bedingungen gelten jedoch auch 

fUr solche Transporte. Der Grund dafUr liegt in der kurzen 

Transportdauer (5D km). Voraussetzung ist jedoch, daß der Len

ker VerfUgungsberechtigter ist. Durch dieses wirtschaftliche 

Naheverhältnis wird sichergestellt, daß bei Tiertransporten 

auch unter 50 km Entfernung die Bestimmungen dieses Gesetzes 

eingehalten werden. 

Zu § 2: 

Abs. 1 definiert die grundlegenden Begriffe. Die Definitionen 

der Z 1 und 2 wurden aus § 2 des F1eischuntersuchungsges~tzes, 

BGB1.Nr. 522/1982, in der Fassung des Bundesgesetzes 

BGB1.Nr. 252/1989, Ubernommen. 
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Durch Abs. 2 soll verhindert werden. daß die Bestimmungen Uber 

Schlachtviehtransporte umgangen werden. indem die Tiere zuerst 

zu einem Standort in der Nähe eines eigentlich zu weit ent

fernten Schlachthofs und dann von dort zu dem jetzt nächstge

legenen Schlachthof gebracht werden. Da der Transport durch 

Um- oder Ausladen nicht unterbrochen wird. liegt ein einheit

licher (Schlachtvieh-)transport vor. der gemäß § 5 Abs. 2 zum 

nächstgelegenen Schlachtbetrieb zu fUhren ist. 

Zu § 3: 

Der VerfUgungsberechtigte ist als Versender in der Regel mit 

den Eigenheiten und der aktuellen Verfassung der Tiere ver

traut. daher soll er fUr die Feststellung der Transportfähig

keit der Tiere verantwortlich sein. In Zweifelsfällen und - da 

das Europäische Ubereinkommen dies vorsieht - beim grenzUber

schreitenden Transport von Tieren muß er sich darUber hinaus 

eines Tierarztes bedienen. Auf diese Weise kann sichergestellt 

werden, daß dem Transportverbot im Sinne des Abs. 3 Rechnung 

getragen wird. 

Die AUfzählung der Transportunfähigkeit ist bloß demonstrativ. 

Im Einzelfall können auch noch andere GrUnde zur Transportun

fähigkeit fUhren. Bei den hier aufgezählten GrUnden ist die 

Transportunfähigkeit jedenfalls gegeben. 

In Abs. 3 sind bestimmte Tiertransporte vom Verbot des Trans

ports transportunfähiger Tiere ausgenommen. Dies deshalb, weil 

diese Transporte meist mit der Transportunfähigkeit in engem 

Zusammenhang stehen und daher durch ein Transportverbot in 

diesen Fällen gerade das Gegenteil des vom Gesetz beabsichtig

ten Zwecks erreicht wUrde. 

297/ME XVIII. GP - Mündliche Anfrage (gescanntes Original)38 von 60

www.parlament.gv.at



- 6 -

Zu § 4: 

Um jederzeit eine Identifizierung der transportierten Tiere 

und des VerfUgungsberechtigten sicherzustellen, muß eine Be

scheinigung ausgestellt werden. Bei der Erlassung der Verord

nung Uber Form und Inhalt dieser Bescheinigung kann die Richt

linie 91/628/EWG als Grundlage dienen. 

Die Angabe der Zeitpunkte in Z 6 und 7 ist notwendig, um den 

Behörden die UberprUfung der in den §§ 7 und 11 bis 13 fest

gelegten Fristen zu ermöglichen. 

Die Z 10 ist in erster Linie bei Exporten nach EG-Ländern von 

Bedeutung, da dort nur Fleisch importiert werden darf, das in 

EG-konformen Schlachthöfen erzeugt wurde; fUr den Fall eines 

geplanten Exports in die EG sind daher nur diese Schlachthöfe 

"geeignete Schlachtbetriebe" im Sinne des § 5 Abs. 2. 

Zu § 5: 

Abs. 1 schafft Voraussetzungen fUr eine Routenwahl beim Stra

ßentransport von Tieren, die die geringste mögliche Belastung 

der Tiere während des Transports garantieren soll. 

Die sich aus Abs. 2 ergebenden Einschränkungen zugunsten des 

Wohlergehens der Tiere und der Hintanhaltung der Gefahren, die 

von Tiertransporten - insbesondere bei größeren Entfernungen -

. ausgehen, stellen sich im Rahmen der vorzunehmenden Interes

senabwägung als unumgänglich fUr einen effektiven Schutz von 

Tieren beim Straßentransport vor unnötiger Streßbelastung und 

Erschöpfungszuständen einerseits und der Sicherheit der Ver

kehrsteilnehmer andererseits dar. Es handelt sich hierbei auch 

um eine wichtige verkehrspolitische Maßnahme zur Verkehrsredu

zierung. 

Um Härtefälle zu vermeiden, besteht unter bestimmten Voraus

setzungen die Möglichkeit einer Ausnahmebewilligung. 
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Zu § 6: 

Bei Erlassung der Verordnung Uber Transportmittel und -behält

nisse zum Transport von Tieren auf der Straße sowie Uber not

wendige Ausrüstungsgegenstände wird Art. 6 des Europäischen 

übereinkommens über den Schutz von Tieren beim internationalen 

Transport zu beachten sein. DarUber hinaus können die Richt

linie 91/628/EWG samt Anhang sowie der jeweilige Stand der 

Veterinärmedizin als Grundlage dienen. 

Zu § 7: 

Für die Betreuung der Tiere während des Transports soll prin

zipiell der Lenker des Kraftfahrzeuges, mit dem der Tiertrans

port durchgefUhrt wird, verantwortlich sein. Um ein entspre

chendes Mindestniveau fUr die Tierbetreuung zu gewährleisten, 

dürfen Tiertransporte nur von Lenkern durchgefUhrt werden, die 

eine entsprechende Ausbildung vorweisen können. Der VerfU

gungsberechtigte hat sich vom Vorhandensein dieser Ausbildung 

vor übergabe der Tiere an den Lenker zu vergewissern. Der Len

ker muß vom VerfUgungsberechtigten und - sofern dieser es fUr 

erachtet vom beigezogenen Tierarzt schriftlich notwendig 

Uber die erforderliche Betreuung der Tiere unterrichtet wer-

den. Dadurch wird aber nicht ausgeschlossen, daß Tiertranspor

te in besonderen Fällen von einem Begleiter zu betreuen sind. 

Die in Abs. 1 festgelegte Frist ist ab der letzten FUtterung 

bzw. Tränke zu berechnen. Um die Einhaltung der Frist Uberprü

fen zu können, enthält die Transportbescheinigung Angaben be

zUglich der letzten FUtterung und Tränke. 

Zu §§ 8 bis 10: 

Durch diese Bestimmungen soll vermieden werden, daß das Wohl

befinden der Tiere über das unbedingt notwendige Ausmaß beein

trächtigt wird. Vor allem das Zusammenladen bestimmter GUter -

wie etwa Chemikalien - mit Tieren ist verboten. 
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Zu §§ 11 bis 14: 

Diese Bestimmungen enthalten von den allgemeinen Regelungen 

des 1. Abschnitts abweichende Sonderbestimmungen für bestimmte 

Tiere oder Tierarten. Diese abweichenden Bestimmungen ergeben 

sich aus den natürlichen Bedürfnissen der betroffenen Tiere. 

Bezüglich der in den §§ 11 bis 13 festgelegten Fristen gelten 

die Ausführungen zu § 7 Abs. 1 sinngemäß. 

Zu § 15: 

In Abs. 2 wurde eine Ermächtigung zur Setzung von faktischen 

Amtshandlungen geschaffen. Es ist hier in erster Linie an die 

Unterbrechung der Fahrt zur Veranlassung notwendiger Maßnahmen 

zum Schutz und zur Versorgung der Tiere gedacht. Weiters 

kann beispielsweise angeordnet werden. daß die Tiere in geeig

neten Unterkünften angemessen versorgt werden, daß die weitere 

Verbringung oder die Rücksendung der Tiere zum Ausgangsort auf 

dem kürzesten Weg erfolgt, sofern dies den Tieren kein unnöti

ges Leiden verursacht, oder daß die Tiere tierärztlich behan

delt und, wenn notwendig, notgeschlachtet oder getötet werden, 

um unnötiges Leiden zu vermeiden. 

In Abs. 3 wurde die Unterbrechung des Transports mittels Man

datsbescheides vorgesehen, sofern die Mißstände nicht sofort 

beseitigt werden können. 

ten Bestimmung, die im 

sches und zweckmäßiges 

soll. 

Dies entspricht dem Zweck der gesam

Interesse der Tiere ein möglichst ra

Reagieren der Behörden ermöglichen 

Da bei solchen Maßnahmen erhebliche Kosten entstehen können, 

wird festgelegt. daß der Verfügungsberechtigte - als der durch 

den Transport wirtschaftlich Begünstigte 

tragen hat. 

diese Kosten zu 
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Ein Verdacht auf Uneinbringlichkeit der Kosten wird insbeson

dere dann gegeben sein, wenn der VerfUgungsberechtigte nicht 

bekannt oder nicht greifbar ist, seine wirtschaftliche Situa

tion schlecht ist oder er bereits einmal entstandene Kosten 

nicht beglichen hat. 

Zu § 16: 

Auf Grund dieser Bestimmung ist in erster Instanz grundsätz

lich die Bezirksverwaltungsbehörde zuständig. Eine Ausnahme 

hiervon besteht nur bei Ausnahmebewilligungen fUr Schlacht

tiertransporte gemäß § 5 Abs. 2; in diesem Fall ist der Lan

deshauptmann zuständig, in dessen Wirkungsbereich der Trans

port beginnt. 

Zu § 17: 

Da die organisationsrechtlichen Bestimmungen hinsichtlich der 

Organe der öffentlichen Aufsicht in die Gesetzgebungskompetenz 

der Länder fallen, kann der Bundesgesetzgeber diesbeztiglich 

nur an solche von den Ländern einzurichtende Organe anknUpfen. 

Im Sinne des Erkenntnisses der Verfassungsgerichtshofes. 

VfSlg. 8466/1978, kann der Bundesgesetzgeber jedoch Normen 

schaffen. die die Ausbildung (Abs. 1) und die Aufgaben (Abs. 

2) dieser Organe zum Inhalt haben. 

Zu § 18: 

Normadressat der einzelnen Bestimmungen dieses Bundesgesetzes 

ist entweder der VerfUgungsberechtigte oder der Lenker des 

Transportfahrzeuges. Da sich nur der jeweilige Normadressat 

der Ubertretung einer Bestimmung schuldig machen kann, war in 

§ 18 Abs. 1 und 2 ebenfalls zwischen Verftigungsberechtigtem 

und Lenker zu unterscheiden. 
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Bei der Bestrafung des VerfUgungsberechtigten wird vor allem 

auch berUcksichtigt. inwieweit er sich durch die Begehung der 

VerwaltungsUbertretung einen wirtschaftlichen Vorteil zugewen

det hat. Das Ausmaß der Ersatzfreiheitsstrafe richtet sich 

nach § 16 VStG. 

Abs. 1 letzter Satz erhöht die Höchstgrenze fUr den mit Organ

strafverfügung einzuhebenden Betrag auf 1 000 S; diese Erhö

hung wird für notwendig erachtet. weil die Höchstgrenze von 

100 S fUr Organmandate im VStG im Vergleich zu der hier fest

gesetzten Höchststrafe von 5 000 S unverh~ltnism~ßig gering 

ist. 

Angesichts der Schwere wird die Verh~ngung einer Geldstrafe 

durch OrganstrafverfUgung in den in Abs. 2 genannten F~llen 

ausgeschlossen. Die Durchführung eines ordentlichen Verfahrens 

in den genannten F~llen ist unverzichtbar. Weiters wird die 

Möglichkeit. gemäß § 21 VStG von der Strafe abzusehen. ausge

schlossen. 

Im Hinblick auf die Strafuntergrenze von 10 000 S in Abs. 2 

ist es zur Regelung des Gegenstandes erforderlich, den Betrag 

für die vorl~ufige Sicherheit mit 10 000 S festzusetzen, um 

den gesetzlichen Strafrahmen nicht zu unterlaufen. 

Mit der Subsidiarit~tsklausel des Abs. 5 wurde auf die Straf

bestimmung des § 222 StGB (Tierqu~lerei) RUcksicht genommen. 

Da die Landestierschutzgesetze in der Regel keine Subsidiari

t~tsklausel enthalten, wurde eine solche in das TGSt aUfgenom

men, um eine mehrfache Bestrafung zu vermeiden; dies insbeson

dere im Hinblick darauf, daß § 222 Abs. 2 StGB eine Sondernorm 

für Tiertransporte enth~lt. 

Zu § 19: 

Die eingehobenen Strafgelder sind ausschließlich für die im 

Gesetz normierten Angelegenheiten zu verwenden. 
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Zu §§ 20 bis 22: 
Diese Bestimmungen enthalten Regelungen Uber die bei Verwei

sungen anzuwendende Fassung des betreffenden Gesetzes, das In

krafttreten und die Vollziehung. 
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REPUBLIK ÖSTERREICH 
Bundesministerium für öffentliche 

Wirtschaft und Verkehr 

A-1031 W'en Radetzkystraße 2 

Teietex (232)3221155 bmowv 

Telex 61 3221155 bmowv 

Telex 132 481 strvka (Straßenverkehr) 

Telefax (0222) 713 03 26 

L 

1t. Verteiler 

?etri~ESHz..Ef>J.'TWURF 
d .................. ...r ..... :.L~.-GE./19 
Datum: 2 q p..:J-... 109· 2 ........... .. 

VJ ".;,-.'. v 

Telefax (0222) 711 62/9498 (Verkehrspolitik) 

DVR 0090204 

Mag. 
Sachbearbeiter Ka i n zme i e r 
Tel (0222) 711 62 DW 

9413 

Zl. 160.650/44-1/6-92 

Verteilt --_ .. _ .... _ ... _ .... ...;,: .... ..;,;; ... :::: ................................. ... 

Betr.: Entwurf eines Tiertransportgesetzes 

Aufgrund eines redaktionellen Versehens darf im Nachhang zum 

ho. Schreiben vom 20. Oktober 1992 1 Zl. 16Q.650/34-1/6-92
1 

in 

der Beilage der richtige Text der Seite 5 des Gesetzesentwur

fes übermittelt werden. 

Es wird ersucht, dieses Blatt anstelle der bisherigen Seite 5 

in den Gesetzesentwurf einzufügen. 

Beilaae 

Für die Richtigkeit 
der Ausfertigung: 

Wien, am 21. Oktober 1992 

Für den Bundesminister: 

Dr. Thann 
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1) Präsidentschaftskanzlei 

Hofburg, 1010 Wien 

~r1amtentsdirektion 
Dr. Kar1 Renner-Ring 3, 1010 Wien 

3) Rechnungshof 

Dampfschiffstr. 2, 1030 Wien 

4) Volksanwaltschaft 

Singerstr. 17, 1010 Wi~n (Johannesg. 14, 1010 Wien) 

5) Verfassungsgerichtshof 

Judenplatz 11, 1010 Wien 

6) Verwaltungsgerichtshof 

Judenplatz 11, 1010 Wien 

7) Bundeskanzleramt - Verfassungsdienst 

Ballhausplatz 2, 1014 Wien 

8) alle Bundesministerien 

9) Büro von Frau Bundesministerin Dohnal 

9a) Bundeskanzleramt - Abt. 1/11 

10) Büro des Datenschutzrates 

Ballhausplatz 1, 1014 Wien 

11) Österr. Statistisches Zentralamt 

Hintere Zo11amtsstr. 2b, 1033 Wien 
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12) Bundesamt f. Eich- und Vermessungswesen 

Schiffamtsgasse 1-3, 1025 Wien 

13) Generaldirektion der österr. Bundesbahnen 

E1isabethstr. 9, 1010 Wien 

14) Generaldirektion d. Post- und Telegraphenverwaltung 

Postgasse 8, 1010 Wien 

15) Generaldirektion d. österr. Bundesforste 

Marxergasse 2, 1030 Wien 

16) alle Ämter d. Landesregierungen 

17) Verbindungsstelle der Bundesländer 

Schenkenstr. 4, 1014 Wien 

18) Bundeskammer der gewerblichen Wirtschaft 

Wiedner Hauptstr. 63, 1045 Wien 

19) Präsidentenkonferenz der Landwirtschaftskammern Österr. 

Löwe1str. 16, 1014 Wien 

20) Bundesarbeiterkammer 

Prinz Eugen-Str. 20-22, 1041 Wien 

21) Österr. Landarbeiterkammertag 

Marco d'Avianogasse 1, 1010 Wien 

22) österr. Rechtsanwaltskammertag 

Rotenturmstr. 13, 1011 Wien (PF 612) 

23) österr. Notariatskammer 

Landesgerichtsstr. 20, 1010 Wien 
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24) Österr. Ärztekammer 

Weihburggasse 10-12, 1010 Wien 

25) Bundeskammer der Tierärzte Österreichs 

Biberstraße 22, 1010 Wien 

26) Österr. Apothekerkammer 

Spitalgasse 31, 1091 Wien 

27) Kammer der Wirtschaftstreuhänder 

Bennop1atz 4, 1081 Wien 

28) Bundes-Ingenieurkammer 

Kar1sgasse 9, 1040 Wien 

29) Vereinigung österr. Industrieller 

Schwarzenbergplatz 4, 1031 Wien 

30) Österr. Gewerkschaftsbund 

Hohenstaufengasse 10-12, 1011 Wien 

31) Gewerkschaft Handel, Transport und Verkehr 

Teinfaltstr. 7, 1010 Wien 

32) Hauptverband der österr. Sozialversicherungsträger 

Kundmanngasse 21, 1030 Wien 

33) Österr. Bundesfeuerwehrverband 

Lenaugasse 17, 1080 Wien 

34) Österr. Normungsinstitut 

Heinestr. 38, 1020 Wien 
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35) österr. Städtebund 

Rathaus, 1082 Wien 

36) österr. Gemeindebund 

Johannesgasse 15, 1010 Wien 

37) österr. Gesellschaft f. Gesetzgebungslehre 

Freyung 6/2/4, 1010 Wien 

38) Forschungsgesellschaft für das Verkehrs-u.Straßenwesen 

Eschenbachgasse 9, 1010 Wien 

39) österr. Automobil-, Motorrad- und Touring Club - ÖAMTC 

Schubertring 3, 1010 Wien 

40) Auto-, Motor- u. Radfahrerbund Österr. - ARBÖ 

Mariahilfer Str. 180, 1150 Wien 

41) Kuratorium für Verkehrssicherheit 

ölzeltgasse 3, 1030 Wien 

42) Handelsverband, Verband österr. Mitte1- u.Großbetriebe 

des Einzelhandels 

Alserstr. 45, 1080 Wien 

43) österr. Verband d. Markenartikel-Industrie 

Am Heumarkt 12, 1030 Wien 

44) Verkehrsclub österreich 

Dinge1stedtgasse 15, 1150 Wien 

45) Rechtswissenschaftl. Fakultäten der Universitäten 

Graz, Innsbruck, Linz, Salzburg und Wien 
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46) Medizinische Fakultäten der Universitäten 

Graz, Innsbruck, Linz, Salzburg und Wien 

47) Veterinärmedizinische Universität Wien, 

Linke Bahngasse 11, 1030 Wien 

48) Technische Universität Graz 

49) Konferenz der Vorsitzenden der Unabhängigen 

Verwaltungssenate in den Ländern, i.W.d. Verbindungs

stelle der Bundesländer beim Amt der NÖ Landesregierung 

Schenkenstraße 4, 1010 Wien 

50) Institut für Europarecht 

Universitätsstr. 2, 1090 Wien 

51) Forschungsinstitut für Europarecht 

Schubertstr. 44/1, 8010 Graz 

52) Forschungsinstitut für Europafragen an der 

Wirtschaftsuniversität Wien 

Pyrkergasse 3/1, 1190 Wien 

53) Zentrum für Europäisches Recht 

Neue Universität 

Innrain 52, 6020 Innsbruck 

54) Forschungsinstitut für Europarecht 

MÜhlbacherhofweg 6, 5020 Salzburg 

55) Forschungsinstitut für Europarecht 

Universität Linz 

Altenbergerstr. 69, 4040 Linz 
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56) Österr. Arbeitsring für Lärmbekämpfung - ÖAL 

Wexstraße 19-23, 1200 Wien 

57) ÖKOMBI 

Taborstraße 95, 1200 Wien 

58) ÖBB/Fachstel1e Kraftwagenverkehr 

Gauermanngasse 4, 1010 Wien 

59) Dip1.-Ing. Dr. Sigurd Konrad 

Institut für Tierproduktion der Universität für 

Bodenkultur 

Gregor-Mende1-Str. 33, 1180 Wien 

60) Wiener Tierschutzverein 

z.Hdn. Frau Präs. Lucie Loube 

Kh1es1platz 6, 1120 Wien 

61) Wiener Tierschutzverein, 

z.Hdn. Herrn Dr. Bernhard Luschin 

Kh1eslp1atz 6, 1120 Wien 

62) Tierschutzverein Vier Pfoten 

Mariahilfer Straße 74b, 1070 Wien 

63) Aktiver Tierschutz Steiermark 

Tierschutzhaus "Arche Noah" 

Puchstraße 6, 8020 Graz 

64) Zentralverband der Tierschutzvereine 

österreichs 

p.A. Kh1es1p1atz 6 

1120 Wie n 
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. REPUBLIK ÖSTERREICH 
Bundesministerium tür öffentliche 

Wirtschaft und Verkehr 

A-1031 Wien, Radetzkystraße 2 

Teletex (232)3221155 bmowv 

Telex 61 3221155 bmowv 

Tele)< 132 481 strvka (Straßenverkehr) 

Telefax (0222) 713 03 26 

L 

An die 

Parlamentsdirektion 

Parlament 

1010 Wie n 

Telefax (0222) 711 62/9498 (Verkehrspolitik) 

DVR: 0090204 

Sachbearbeiter: 

__ ------------~~~~~62DW 

~~t.~~~~~~:~ 

Mag. 

Kainzmeier 

9413 

Datum: 2 8. mH I 1992 .$; ;c:t < 

-v..Jt~30~ 1992 ~ 
l!!:~=====I;:;::=iI6o . 650/44- I /6-92 

Betr.~ Entwurf eines Tiertransportgesetzes 

Aufgrund eines redaktionellen Versehens darf im Nachhang zum 

ho. Schreiben vom 2a. Oktober 1992, Zl. 160.650/34-I/6-92~ in 

der Beilage der richtige Text der Seite 5 des Gesetzesentwur

fes übermittelt werden. 

Es wird ersucht, dieses Blatt anstelle der bisherigen Seite 5 

in den Gesetzesentwurf einzufügen. 

Beilage 

Für die Richtigkeit 
der Ausfertigung: 

Wien, am 21. Oktober 1992 

Für den Bundesminister: 
'Dr. Thann 
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(2) Schlachttiertransporte dürfen nur bis zum nächstgelegenen 

geeigneten Schlachtbetrieb durchgeführt werden. Die Behörde 

kann jedoch auf Antrag den Trans~ort zu einem weiter entfern

ten Schlachtbetrieb bewilligen, wenn 

1. der Antragsteller ein erhebliches wirtschaftliches Inter

esse für eine solche Ausnahme nachweist, 

2. der Antragsteller glaubhaft macht, daß der Transport der 

Tiere auf der Straße unvermeidlich ist oder das Wohlbefin-

den der Tiere dadurch nicht stärker beeinträchtigt wird 

als bei einem Bahntransport und 

3. sichergestellt ist, daß das Wohlbefinden der Tiere nicht 

wesentlich stärker beeinträchtigt wird als bei einem 

Transport zum nächstgelegenen geeigneten Schlachtbetrieb. 

(3) Eine Bewilligung gemäß Abs. 2 darf nur für einen einmali

gen Transport erteilt ·werden. 

(4). Es dürfen nur solche Transportfahrzeuge, Transportbehält

nisse, Brücken, Rampen und Stege verwendet werden, die dem § 6 

sowie den auf Grund des § 6 ergangenen Verordnungen entspre~ 

ehen. 

§ 6. (l) Die Tiere mUssen liber angemessene~ Raum verfUgen und 

sich erforderlichenfalls . . -
11~ euer 1. ege:-i 

• 
(2) Die' Transportfahrzeuge und ~behältnisse müssen so gebaut 

sein. daß sie den Tieren Schutz vor ungünstigen Wett~rverhält

nissen und starken klimatischen Unterschieden bieten. Lliftung 

und Luftraum sind den Transportverhältnissen und der Art der 

beförderten Tiere anzupassen. 
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